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RS OGH 1993/7/12 10Bkd9/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1993

Norm

DSt 1990 §16 Abs5

Rechtssatz

Die Berufungsinstanz hat auf ein nach dem angefochtenen Urteil gefälltes Urteil, das vor dem nunmehr bekämpften

Urteil verübte Straftaten betrifft, Bedacht zu nehmen.

Entscheidungstexte
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